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FRAGE 1: 

Wofür wurden im einzelnen dem Verein "Naturfreunde Oberpullen

dorf" im Jahr 1989 Förderungen bewilligt? 

ANTWORT: 

Der Verein "Naturfreunde Oberpullendorf" beabsichtigt, die 

"Römische Bernsteinstraße" zu restaur ieren und diese zu einem 

historischen Wanderweg auszubauen. Dadurch sollte die Fremdenver

kehrssi tuation in dieser burgenländischen Randregion verbessert 

und zusätzliche Arbeitsplätze in diesem Sektor geschaffen werden. 

Die Arbeitsmarktverwaltung verfolgt mit dem seit 1984 bestehenden 

Förderungsprogramm "Aktion 8.000" die Abs icht, langzei tarbei ts

losen Menschen die Möglichkeit zum (Wieder-)Einstieg in das Er

werbsleben zu bieten und die Schaffung von zusätzlichen Arbeits

plätzen - vor allem im gemeinnützigen Bereich - zu sichern. 
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Unter Berücksichtigung dieser arbeitsmarktpolitischen zielset

zungen wurde daher dem Verein "Naturfreunde Oberpullendorf" in 

Zusammenhang mi t dem o. a. Projekt für die Anstellung von drei 

(langzei t-) arbei tslosen Personen eine Beihilfengewährung in der 

Höhe von ÖS 390.500,-- zugesagt. 

Dieser Förderungzusage entspricht der auch bei anderen Vereinen 

üblichen Vorgangsweise , wie z. B. bei der "Werkstätte für ar

beitslose Jugendliche" in Eisenstadt oder der Hauskrankenpflegerj 

Altersbetreuung der Caritas Burgenland. 

Die Durchführung dieses Projektes wird zudem sowohl von den an

grenzenden Gemeinden als auch von den Medien äußerst positiv be

urteilt. 

weitere Details bezüglich dieser Förderung sind der Beantwortung 

der Frage 2 zu entnehmen. 

FRAGE 2: 

Wofür wurden im einzelnen die 1989 ausbezahlten Förderungsbet~ijge 

von den "Naturfreunden Oberpullendorf" verwendet? 

ANTWORT: 

Entsprechend den Richtlinien der "Aktion 8.000" wurde dem o.a. 

Verein für die Beschäftigung einer arbeitslosen Historikerin und 

der damit verbundenen Schaffung eines qualitativ hochwertigen 

Arbeitsplatzes für den Zeitraum von Dezember 1988 bis Juni 1989 

eine Beihilfe in der Höhe von ÖS 174.200,-- ausbezahlt. 

Förderungen der Arbeitsmarktverwaltung werden ausschließlich 

unter Berücksichtigung arbeitsmarktpolitischer Gesichtspunkte und 

gemäß den Bestimmungen des Arbeitsmarktförderungsgesetzes be

willigt. 

Die Vermutung, daß die Vergabe von Beihilfen durch die Arbeits

marktverwal tung mi t der Absicht erfolgt, eine poli tische Partei 

oder eine dieser nahestehenden Organisation zu fördern, entbehrt 

daher jeder Grundlage. 

Der Bundesminister: 
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